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Verkündet am 22.12.2011 

T e w s  
Just izbeschäft igte 
als Urkundsbeamtin der  Geschäftsstel le 

Amtsgericht Gladbeck 

M NAMEN DES VOLKES 

Anerkenntnisurteil 

In dem Rechtsstreit 

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt 

Kläger, 

g e g e n  

1. die übrigen Wohnungseigentümer der Wohnungseigentümergemeinschaft 





Beklagten, 

Prozessbevollmächtigte der Miteigentümer 

Rechtsanwälte 

hat das Amtsgericht Gladbeck 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 15.11.2011 

durch den Richter am Amtsgericht Rummeling 

für Recht erkannt: 

Der Beschluss der Eigentümerversammlung vom 

07.04.2011 der Wohnungseigentümergemeinschaft 

und 

betreffend der Änderung der Aufzugskosten wird für 

unwirksam erklärt. 

Die Kosten des Rechtsstreits werden den Beklagten auferlegt. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

Rummeling 
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Ausgefert|g,t , 

Tews, Justizbescfiäftigte 

•als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle . V; 
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